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In Beantwortung der von den Abgeordneten ·Dr. Gasperschitz 

und Genossen am 170601977 eingebrachten Anfrage Nr. 1263/J, 

betreffend die Abberufung des Oberpolizeirates Dr. Johann 

EIPELDAUER von der Funktion des Vertreters des Polizeidirek-

tors der Bundespolizeidirektion Linz, beehre ich mich mitzu

teilen: 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in dem von Ihnen zitierten 

Erkenntnis festgestellt, daß die belangte Behörde aus der un-

. zutreffenden Rechtsauffassung heraus, die Vertretung des Be

hördenlei ters stelle keine dauernde Verwendung VI eigener Art" 

dar, die Prüfung unterlassen habe, ob durch die neue Verwen

dung in der Laufbahn des Beamten eine Verschlechterung zu er

warten ist oder ob die neue Verwendung der bisherigen Verwen

dung des Beamten nicht mindestens gleichwertig ist, weswegen 

der angefochtene Bescheid gemäß § 42 Absatz 2 lito a Verwal

tungsgerichtshofgesetz 1965 mit Rechtswidrigkeit des Inhaltes 

belastet sei 0.0 

Im Sinne dieser Rechtsmeinung des Verwaltungsgerichtshofes 

hat nun das Bundesministerium für Inneres in einem Ermittlungs-
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verfahren, an dem auch Dro Eipeldauer zu beteiligen ist, die vom 

Verwaltungsgerichtshof als erforderlich bezeichnete Prüfung 

vorzunehmen. Nach Abschluß des Verfahrens wird ein neuer Be

scheid zu erlassen seino 

In der Zwischenzeit ist übrigens Dr·o Johann Eipeldauer über 

meinen Antrag mit Entschließung des Herrn Bundespräsidenten 

mit Wirkung vom 1.701977 zum Wirklichen Hofrat ernannt wordeno 

Wien u am 9.August 1977 
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